
Kirchenrecht

STEFAN, Die Feiern der einden und das Büchern” (443) als vorgegeben akzeptieren. Dies ist
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grundsätzlichen Oorrang VOT dem liıturgischen ein- giewissenschaftlern. Für diese wuüuünschenswerte Dis-
zuraumen schein; eilan Kau füllt mıit seiner Arbeit kussion bietet die T1eine gute Grundlage.
deshalb eine Lücke. ünster Reinhild Ahlers
Rau geht die Thematık VO]  - liturgiewissenschaftli-
'her Seite Er gibt zunächst einen Überblick über

von einer zwischen dem onzil VONn ren! bis ZUI1
dıe Entwicklung liturgischer esetzgebung, die sich GEROSA LIBERO, 'harısma und eCi Kirchen-

rechtliche Überlegungen ZU) „Urchariısma” der
CIC von 1917 sich entwickelnden zentralistischen NEeUeEeN Vereinigungsformen der Kirche. (Samm -
Tendenz durch die „Liturgische wegung‘  44 lung Horizonte, Neue olge 303). Johannes Ver-
wieder mehr ıner größeren zentralisierung lag, Einsiedeln-Trier 1989 (303  — Geb.
entwickelte. Diese ung das I1 Vatika- Charisma und echt galten ange eit und gelten

vielerorts auch eute noch der Kirche welnum auf. Anhand der Liturgiekonstitution legt Rau
die eologischen Grundlagen en Rechts siıch ausschließende Größen. Das Gesetzbuch der la-
dar. Diese en den Hintergrund der nachkonzili- einischen Kirche VvVon 1983 scheint diese Ansicht
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der Kirche”“” 19) ZU machen. Der uUutorkommt jed die eiıne solche Ver!'  tnisbestim-
IMNUNg notwendige grundsätzliche Tage nach ınem beleuchtet dabei die auf eın Gründungs- oder
operablen Kirchenrechtsbegriff Die wenigen „Urcharısma“ zurückgehenden 1neuen Vereini-

gungsformen der Kirche, die „charismatischen Be-Versuche bzw. Andeutungen minımalisieren Zzuwe!l-
wegungen”.len Sinn undondes Chenrechtes, daß S

Gef: gerät, ıner reinen r  4 ntar- Bezüglich ıneronder Charısmen Ste] der
ten, die 1}  ch Grenz- der Extremfälle Z.UuU regeln Ufor Anschluß das Vatikanische Konzil
imstande ist (vgl. 449). Eine solche Sicht mudßfß ull- heraus, dafiß sich dabei besondere aben han-
weigerli dazu n, die rechtlichen Vorausset- delt, die der Heilige Geist unter Gläubigen jeden

es austeilt, und ZWarZ ufbau der Kirche.ZUNgEN des Sakramentenempfangs und dessen
ruchtbarkeit gegeneinander auszuspielen. Gerade Damiut unterscheide! sich das harısma sowohl Vom
der vVon 1983 ist darauf G-  > Rau auch selber enAmt als auch vVon den Taufe und Fir-
erksam (vgl. 442) weit größerem Ma(is IU verliehenen Nax
das alte ‚ese|  uC| darum em) den fruchtbaren Aus dieser Prämisse ergi| sıch uch eine spezifischeEmpfang der Sakramente sichern, indem die ekklesiologische Zuordnung des Aarısmas. Der Au-
reCc! und orbereitung Taubt- tOr Jeuchtet dazu die Begriffe nstituton“ und
heitsvoraussetzungen betont. „Konstitution“”: Während Wort und 'ament,
Eın weıterer Vorwurf, den Kau erhebt, ist, dafß das meılınsames und besonderes este!] sowohl kon-
chenrecht Bezug liturgischen echt „vIie- stitutive als auch institutionelle emente der Kirche
les wiederholt, das meıste ätigt, einiges andert“ sind, ist das Charisma das einzige nıchtinstituto-
(406). Dabei der von 1983 „hinter dem nelle, die Kirche aber doch kons:  ve ement.
Möglichen zurück“ Das solle Das harısma das „konsti  onelle Scharnier“”
G-  — die Dogmatik, „sondern uch die a  gıe- zwischen gemeinsamem und besonderem Priester-
heologie und liturgisches echt liturgischen der Kiırch:  D lamuıt der utor entschieden

Kirchenrecht 

• RAU STEFAN, Die Feiern der Gemeinden und das 
Recht der Kirche. Zu Aufgabe, Form und Ebenen litur­
gischer Gesetzgebung in der katholischen Kirche. 
(Münsteraner Theologische Abhandlungen 12). 
(540). Telos-Verlag, Altenberge 1990. Kart. DM 69,80. 
Abgesehen von einigen kleineren Abhandlungen 
gab es bislang weder von liturgiewissenschaftlicher 
noch von kirchenrechtlicher Seite her eine umfas­
sende Untersuchung zur Verhältnisbestimmung von 
liturgischem und kanonischem Recht. Die Notwen­
digkeit einer solchen Untersuchung ist nach dem 11. 
Vatikanischen Konzil und nach Erscheinen des Co­
dex Iuris Canonici im Jahre 1983 evident, zumal der 
CIC in seinem c. 2 dem kanonischen Recht einen 
grundsätzlichen Vorrang vor dem liturgischen ein­
zuräumen scheint. Stefan Rau füllt mit seiner Arbeit 
deshalb eine Lücke. 

Rau geht die Thematik von liturgieY.'issenschaftli­
cher Seite an. Er gibt zunächst einen Uberblick über 
die Entwicklung liturgischer Gesetzgebung, die sich 
von einer zwischen dem Konzil von Trient bis zum 
CIC von 1917 sich entwickelnden zentralistischen 
Tendenz durch die sog. "Liturgische Bewegung" 
wieder mehr zu einer größeren Dezentralisierung 
entwickelte. Diese Entwicklung griff das 11. Vatika­
num auf. Anhand der Liturgiekonstitution legt Rau 
die theologischen Grundlagen liturgischen Rechts 
dar. Diese bilden den Hintergrund der nachkonzili­
aren liturgischen Gesetzgebung, die v. a. geprägt ist 
von einer "Dialektik zwischen Vorgegebenem und 
Spontanem" (397) und von dem "Bewußtsein ihrer 
Zeitbedingtheit" (398). Es ist ein Verdienst dieser Ar­
beit, diese Aspekte herausgestellt und anhand der 
Konzilstheologie verifiziert zu haben, was nicht nur 
aufgrund heutiger traditionalistischer Strömungen 
besonders dankenswert ist. 

Für das schwierige Geschäft der Verhältnisbestim­
mung von liturgischem und kanonischem Recht legt 
Rau sodann eine Analyse liturgischer Rechtsmate­
rien im CIC/1983 vor, v. a. die ce. 834-848. Dabei 
kommt jedoch die für eine solche Verhältnisbestim­
mung notwendige grundsätzliche Frage nach einem 
operablen Kirchenrechtsbegriff zu kurz. Die wenigen 
Versuche bzw. Andeutungen minimalisieren zuwei­
len Sinn und Funktion des Kirchenrechtes, so daß es 
in Gefahr gerät, zu einer reinen "Technik" zu entar­
ten, die lediglich Grenz- oder Extremfälle zu regeln 
imstande ist (vgl. z. B. 449). Eine solche Sicht muß un­
weigerlich dazu führen, die rechtlichen Vorausset­
zungen des Sakramentenempfangs und dessen 
Fruchtbarkeit gegeneinander auszuspielen. Gerade 
der CIC von 1983 ist - darauf macht Rau auch selber 
aufmerksam (vgl. 442) - in weit größerem Maß als 
das alte Gesetzbuch darum bemüht, den fruchtbaren 
Empfang der Sakramente zu sichern, indem er die 
rechte Hinführung und Vorbereitung als Erlaubt­
heitsvoraussetzungen betont. 
Ein weiterer Vorwurf, den Rau erhebt, ist, daß das 
Kirchenrecht in Bezug zum liturgischen Recht "vie­
les wiederholt, das meiste bestätigt, einiges ändert" 
(406). Dabei bleibe der CIC von 1983 "hinter dem 
Möglichen zurück" (471). Das Kirchenrecht solle 
nicht nur die Dogmatik, "sondern auch die Liturgie­
theologie und liturgisches Recht in liturgischen 
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Büchern" (443) als vorgegeben akzeptieren. Dies ist 
sicher ein berechtigtes Anliegen, aber tut es das Kir­
chenrecht nicht, wenn es "vieles wiederholt, das mei­
ste bestätigt" (s.o.) und zudem noch oft auf Formu­
lierungen aus der Liturgiekonstitution zurückgreift, 
v. a. in den sog. theologischen Leitsätzen? Allerdings 
ist Rau zuzustimmen, sofern er letztere dann als pro­
blematisch bezeichnet, wenn sie unverbunden neben 
Normen aus dem CIC/1917, die in anderer Sprache 
und mit anderem, theologischem Hintergrund ge­
schaffen sind" (443), stehen. 
Diese wenigen Bemerkungen machen schon deut­
lich, wieviel Stoff die Arbeit von Rau bietet für eine 
lebhafte Diskussion zwischen Kanonisten und Litur­
giewissenschaftlern. Für diese wünschenswerte Dis­
kussion bietet die Arbeit eine gute Grundlage. 
Münster Reinhild Ahlers 

• GEROSA LIBERO, Charisma und Recht. Kirchen­
rechtliche Überlegungen zum "Urcharisma" der 
neuen Vereinigungsformen in der Kirche. (Samm­
lung Horizonte, Neue Folge 27). (303). Johannes Ver­
lag, Einsiedeln-Trier 1989. (303). Geb. 
Charisma und Recht galten lange Zeit - und gelten 
vielerorts auch heute noch - in der Kirche als zwei 
sich ausschließende Größen. Das Gesetzbuch der la­
teinischen Kirche von 1983 scheint diese Ansicht zu 
untermauern, denn in ihm kommt das Wort "Cha­
risma" nicht vor. In seiner Habilitationsschrift macht 
Libero Gerosa es sich zur Aufgabe, nach einer neuen 
Verhältnisbestimmung von Charisma und Recht in 
der Kirche zu suchen, die beiden besser gerecht wird. 
Er geht der Frage nach, was überhaupt ein Charisma 
ist, welche ekklesiologische Rolle es hat und ob es 
aufgrund dessen auch eine rechtliche Bedeutung hat. 
Schließlich versucht er, das Charisma in seiner recht­
lichen Dimension für die "Erarbeitung sowohl der 
theologischen Begründung des kanonischen Rechtes 
als auch des Verfassungs- und Vereinigungsrechtes 
in der Kirche" (19) fruchtbar zu machen. Der Autor 
beleuchtet dabei u. a. die auf ein Gründungs- oder 
"Urcharisma" zurückgehenden neuen Vereini­
gungsformen in der Kirche, die "charismatischen Be­
wegungen". 

Bezüglich einer Definition der Charismen stellt der 
Autor im Anschluß an das 11. Vatikanische Konzil 
heraus, daß es sich dabei um besondere Gaben han­
delt, die der Heilige Geist unter Gläubigen jeden 
Standes austeilt, und zwar zum Aufbau der Kirche. 
Damit unterscheidet sich das Charisma sowohl vom 
kirchlichen Amt als auch von den in Taufe und Fir­
mung verliehenen Gnaden. 
Aus dieser Prämisse ergibt sich auch eine spezifische 
ekklesiologische Zuordnung des Charismas. Der Au­
tor beleuchtet dazu die Begriffe Institution" und 
"Konstitution": Während Wort und Sakrament, ge­
meinsames und besonderes Priestertum sowohl kon­
stitutive als auch institutionelle Elemente der Kirche 
sind, ist das Charisma das einzige nichtinstitutio­
nelle, für die Kirche aber doch konstitutive Element. 
Das Charisma bildet das "konstitutionelle Scharnier" 
zwischen gemeinsamem und besonderem Priester­
tum in der Kirche. Damit tritt der Autor entschieden 
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Bestrebungen entgegen, die die nNstitution Kirche und „Mitverantwortung“ gegenüber „Kollegialität“
mıit dem geweihten Amt identifizieren wollen. und „Mitsprache“ der Teilkirche; der Bischof als

der Beleuchtung des ereinsr  - Konvergenzpunkt der universalen und partikularen
auf diesem Hintergrund sich der utor kri- Dimension der Kirche; die Verwirklichung der

muit den Bestimmungen des CIC auseinander. lichen Communio unterschiedlicher und ergan-
Eines der wichtigsten Ergebnisse dieser kritischen zender Beteiligung Jller aubigen Treue ZUm je-

weiligen „Urcharısma“ und der Verfügbarkeitürdigung ist, dafß sowohl die Unterscheidung ZW1I-
pastorale Pläne.schen Öffentlichen und privaten ereinen als auch

die zwischen Verfassungs- und Vereinigungs: ] ist eın Kennzeichen dieser Arbeit, eine ekkle-
fragwürdig erscheinen. Aufgrund der konstitutio- jologische, rechts- und pastoraltheologische Gedan-
nelleneu|des (Ur-)Charismas mussen kirch- kenführung OMNe: und die kodikarısche Nor-
liche Vereinigungen stärker ekklesiologisches mierung erlauter'! oder kritis! befragt: p  eute
y .paner'! werden. Dies würde eine en die Kanonisten mehr denn Je cChe eologi-Öffnung der bisherigen rnnzıplen DZW. Strukturen schen Fundamente und die ekklesiologische eu-
der ‚esamtkirche und der Teilkirche euten. des aufzeigen.
Der UftfOor überschreitet seiner Untersuchung Gesetzgeber dagegen kommt die gabe Z alles

Mögliche ZuU tun, damit jeder von festgelegtenwas unumgänglich die Thematik ist die Gren-
Zseines Faches chenrecht und ermöglicht eın Norm den Gläubigen auch die theologischen runde
interdisziplinäres Gespräch. Er leistet damit ınen diese Normen eutlich werden“ 142) Dieses
wertvollien Beitrag eiıne weıtere wiıssenschaftliche Buch '1el dazu dem Seelsorger und theologisch In-
Diskussion, die zwel wesentliche Grundlagen teressierten Möglichkeit diskursiven Auseinan-

erse!ge!  en Zum ınen ist Gerosa gelungen, ANZdas Charisma aus der Sphäre des piritualistischen everin erhilger
erauszuholen und se1ine Dimension @1 -
ellen, Z  } anderen bewahrt das S  n davor,
den Positivismus abzugleiten. LUDECKE NORBERT, Eheschließung als Bund.
ünster nhi| Ahlers Genese und egese der Ehelehre der Konzilskonsti-

tution „Gaudium et Spes  44 111 NONIS!  er Auswer-
Bde. (Forschungen ZUT enrechtswissen-

LIBERO, Kirchliches Recht und Pastoral. 1004) Echter-Verlag, ürzburg
(Extemporalia. Fragen der Theologie und Seelsorge, 1989 M 96,-/5 /48,80.

Franz-Sales-Verlag, Eichstätt, Wien 199  —
21,-.

dokumentiert vorliegenden Werk die Entwick-
lung des katholischen Eheverständnisses

Der 'aderborner Cchenrechtler den V „Vertragsmode n „Bundesmode ‘

Im rsten der drei Hauptteile ‚handelt die „Ehepelchar:  er des zugleich auı
eologischer und pastoraler Disziplin aufzeigen. der vorkonziliaren Theologie VoTrT dem Hinter-
elsSte! zentrales 'erumdie Onziliare des tkodikarischen everstanı
„Communio”-Theologie ZUT Seite, kommt (56—-258). Vertragsbegriff „die Zentral-

kategorie des altkod:  en erechts”. ortetseinem „Versuch ıner Begriffserklärung” aufgrund bereits der Theologie der Ehe zwischen Codex undder eugung, pp' die Wi  elwirkung ZW1-
schen dem theologischen Wurzelgrund und der pa- Onzil „perso: Tendenzen“; auch sel der Begriff
toralen Bedeutung der tlichen Struktur der Kir- ” der vorkonziliaren Diskussion bereits g-
che deutlich macht, da{fß cdiıese chts anderes SIN als genwärtig BCEWESCH, wenngleich noch S-  a als
wel verschiedene Seiten ıner einzıgen komplexen gereiftes Modell.
Wirklichkeit, der Communio“” (11). Der 7zweıte Hauptteil, das Hauptstück der gesamten

der Tradition der ‚Münchener Schule’ stel ntersuchung, behandelt die ntstehung und usle-
Wort und 'amen! theologische ellen der sUuNng der Ehelehre der onzılskonstitution „Gau-
rechtlichen Struktur der den Beginn, dium Spes’  44 259—-821): abei wird der „verbindli-
ber die pneumatologische Dimension mıit der che Lehrchar:  :‚er“” 9271 der konziliaren
wichtigen arstellung des eechtlichen Aspeki des Eheaussagen nachgewiesen und der muit ihnen eTr-
Charismas (vgl. Charısma und Recht, :‚eichte Fortschritt tholischen Eheverständnis
oben). Davon ausgehen! tersucht der Verf. ein- mut ervorgehoben. Der „ehetheologi-
elne reiche des Verkündungs- und akramenten- sche odellwechse ‘ 735—821) wird 4facher Hiın-
rechts (Z jenpredigt; Buße) SOWI1e des Verfas- sicht erläutert als personaler Ansatz (die 1€e|
sungsrechts (Bischof; diözesane Käte; arrei; Strukturprinzip der Ehe), Verständnis der Ehe
kirchliche Bewegungen. und mut Überlegun- Liebesgemeinschaft muit glei|  angigen Wesenswer-
gen OM  40}und der pastoralen Wirk- ten, der Ösung des Vertragsbegriffs, die muıt
(1 VO)]  3 Sanktionen der Kırche. ist dabei ıner Erneuerung und Vertiefung des Konsensge-
weder systematische Vollständigkeit noch mfas- ens einhergehe und undesmodell der Ehe.
sende Reflexion der einzelnen Themen beabsichtigt, Der dritte aupttei sSte! unter dem Titel
jedoch werden Zen:  fe15 dem Erlebnishori- „die Eignungspriorität des Bundesbegriffs
'ont des Gläubigen angesprochen: die euchari- matischer gründung‘  4 abel wird eiıne Konver-
stische emeinschaftsperspektive der Pfarre; genzZ Von neuzeitlichem und konziliarem Verständ-
liche Klärung und Bevorzugung Von „Synodalität” nıS der Ehe als interpersonaler Relation konstatiert
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Bestrebungen entgegen, die die Institution Kirche 
mit dem geweihten Amt identifizieren wollen. 
Bei der Beleuchtung des kodikarischen Vereinsrech­
tes auf diesem Hintergrund setzt sich der Autor kri­
tisch mit den Bestimmungen des CIC auseinander. 
Eines der wichtigsten Ergebnisse dieser kritischen 
Würdigung ist, daß sowohl die Unterscheidung zwi­
schen öffentlichen und privaten Vereinen als auch 
die zwischen Verfassungs- und Vereinigungsrecht 
fragwiirdig erscheinen. Aufgrund der konstitutio­
nellen Bedeutung des (Ur-)Charlsmas müssen kirch­
liche Vereinigungen stärker als ekklesiologisches 
~trukturprinzip anerkannt werden. Dies würde eine 
Offnung der bisherigen Prinzipien bzw. Strukturen 
der Gesamtkirche und der Teilkirche bedeuten. 
Der Autor überschreitet in seiner Untersuchung -
was unumgänglich für die Thematik ist - die Gren­
zen seines Faches Kirchenrecht und ermöglicht so ein 
interdisziplinäres Gespräch. Er leistet damit einen 
wertvollen Beitrag für eine weitere wissenschaftliche 
Diskussion, für die er zwei wesentliche Grundlagen 
geschaffen hat: zum einen ist es Gerosa gelungen, 
das Charisma aus der Sphäre des Spiritualistischen 
herauszuholen und seine rechtliche Dimension zu er­
hellen, zum anderen bewahrt er das Recht davor, in 
den Positivismus abzugleiten. 
Münster Reinhild Ahlers 

• GEROSA illERO, Kirchliches Recht und Pastoral. 
(Extemporalia. Fragen der Theologie und Seelsorge, 
Bd. 9). Franz-Sales-Verlag, Eichstätt, Wien 1991. 
(159). Kart. DM 21,-. 

Der Paderborner Kirchenrechtler will den Dop­
pelcharakter des Kirchenrechts als zugleich (auch) 
theologischer und pastoraler Disziplin aufzeigen. 
Dabei steht ihm als zentrales Kriterium die konziliare 
"Communio" -Theologie zur Seite, kommt er doch zu 
seine.~ "Versuch einer Begriffserklärung" aufgrund 
der Uberzeugung, "daß die Wechselwirkung zwi­
schen dem theologischen Wurzelgrund und der pa­
storalen Bedeutung der rechtlichen Struktur der Kir­
che deutlich macht, daß diese nichts anderes sind als 
zwei verschiedene Seiten einer einzigen komplexen 
Wirklichkeit, der Communio" (11). 

In der Tradition der ,Münchener Schule' stellt er 
Wort und Sakrament als theologische Ouellen der 
rechtlichen Struktur der Kirche an den Beginn, fügt 
aber die pneumatologische Dimension mit der ihm 
wichtigen Darstellung des rechtlichen Aspekts des 
Charismas hinzu (vgl. DERS., Charisma und Recht, 
oben). Davon ausgehend untersucht der Verf. ein­
zeine Bereiche des Verkündungs- und Sakramenten­
rechts (z. B. Laienpredigt; Buße) sowie des Verfas­
sungsrechts (Bischof; diözesane Räte; Pfarrei; 
kirchliche Bewegungen) und schließt mit Überlegun­
gen zur Exkommunikation und der pastoralen Wirk­
lichkeit von Sanktionen in der Kirche. Es ist dabei 
weder systematische Vollständigkeit noch umfas­
sende Reflexion der einzeInen Themen beabsichtigt, 
jedoch werden Zentralbegriffe aus dem Erlebnishori­
zont des Gläubigen angesprochen: z. B. die euchari­
stische Gemeinschaftsperspektive der Pfarre; begriff­
liche Klärung und Bevorzugung von "Synodalität" 
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und "Mitverantwortung" gegenüber "Kollegialität" 
und "Mitsprache" in der Teilkirche; der Bischof als 
Konvergenzpunkt der universalen und partikularen 
Dimension der Kirche; die Verwirklichung der kirch­
lichen Communio in unterschiedlicher und ergän­
zender Beteiligung aller Gläubigen in Treue zum je­
weiligen "Urcharlsma" und der Verfügbarkeit für 
pastorale Pläne. 
Es ist ein Kennzeichen dieser Arbeit, daß eine ekkle­
siologische, rechts- und pastoraltheologische Gedan­
kenführung dominiert und so die kodikarische Nor­
mierung erläutert oder kritisch befragt: "Heute 
sollten die Kanonisten mehr denn je die theologi­
schen Fundamente und die ekklesiologische Bedeu­
tung des Kirchenrechts aufzeigen. Dem kirchlichen 
Gesetzgeber dagegen kommt die Aufgabe zu, alles 
Mögliche zu tun, damit in jeder von ihm festgelegten 
Norm den Gläubigen auch die theologischen Gründe 
für diese Normen deutlich werden" (142). Dieses 
Buch bietet dazu dem Seelsorger und theologisch in­
teressierten Möglichkeit zur diskursiven Auseinan­
dersetzung. 
Linz Severin Lederhilger 

• LÜDECKE NORBERT, Eheschließung als Bund. 
Genese und Exegese der Ehelehre der Konzilskonsti­
tution "Gaudium et Spes" in kanonistischer Auswer­
tung. 2 Bde. (Forschungen zur Kirchenrechtswissen­
schaft, Bd. 7/I.II.). (1004). Echter-Verlag, Würzburg 
1989. Kart. DM 96,-/5 748,80. 

L. dokumentiert im vorliegenden Werk die Entwick­
lung des katholischen Eheverständnisses im 20. Jh. 
vom "Vertragsmodell" zum "Bundesmodell". 
Im ersten der drei Hauptteile behandelt L. die "Ehe 
in der vorkonziliaren Theologie vor dem Hinter­
grund des altkodikarischen Eheverständnisses" 
(56-258). Er erblickt im Vertragsbegriff "die Zentral­
kategorie des altkodikarischen Eherechts". Er ortet 
bereits in der Theologie der Ehe zwischen Codex und 
Konzil "personale Tendenzen"; auch sei der Begriff 
"Bund" in der vorkonziliaren Diskussion bereits ge­
genwärtig gewesen, wenngleich noch nicht als aus­
gereiftes Modell. 

Der zweite Hauptteil, das Hauptstück der gesamten 
Untersuchung, behandelt die Entstehung und Ausle- -
gung der Ehelehre der Konzilskonstitution "Gau­
dium et Spes" (259-821): Dabei wird der" verbindli­
che Lehrcharakter" (692-714) der konziliaren 
Eheaussagen nachgewiesen und der mit ihnen er­
reichte Fortschritt im katholischen Eheverständnis 
mit Nachdruck hervorgehoben. Der "ehetheologi­
sche Modellwechsel" (735-821) wird in 4facher Hin­
sicht erläutert als personaler Ansatz (die Liebe als 
Strukturprinzip der Ehe), im Verständnis der Ehe als 
Liebesgemeinschaft mit gleichrangigen Wesenswer­
ten, in der Ablösung des Vertragsbegriffs, die mit 
einer Erneuerung und Vertiefung des Konsensge­
dankens einhergehe und im Bundesmodell der Ehe. 
Der dritte Hauptteil (824-978) steht unter dem Titel 
"die Eignungspriorität des Bundesbegriffs in syste­
matischer Begründung". Dabei wird eine Konver­
genz von neuzeitlichem und konziliarem Verständ­
nis der Ehe als interpersonaler Relation konstatiert 


